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1 0. Dez. 1971 

Aus dem Protokoll der Baudirektion des Kantons Zürich 

2711 
B 2 
Ms.ur 
Festsetzung von Baulinien an der 
ZUrichstrasse Io Kl. Nr. 3 
Ortsdurchfahrt Binz 
Festsetzung 

~ Baudirektion TBA 
Kanton Zürich 

Maur 

PLANVERWAL TUNG 

PBG 
0195-0033 

A. Zum Zl1ecke der Abgrenzung von Qua.rtierplangebieten und zur Si 

cherung des kilnf'tigen Strassenausbaues sind an der ZUrichstrasse I. K: 

Nr. 3, Or·csdurehfahrt Binz, Baulinien .festzusetzen. Im einzelnen wird 

aut' die detaillierte Schilderung dieser Vorlage in der Baudlrektions­

verfUgung Nr. 2086 vom 22. September 1971 (Einspr•achenehtscheid über 

die Baulinieneinsprachen) verwieseno 

B. Der Gemeinderat Ms.ur stimmte der Baulinienvorlage am 7„ Mai?: 
zu, woraut"' die Baudirektion deren öffentliche Auflage anordnete. Dies, 

erfolgte auf der Geme:i,nderatsJcanzlei Maur in der .Zeit vom 29. Juni bii 

19„ Juli 1971. 

Gegen die Vorlage gingen vier Einsprachen ein. Während einer Ein 
sprache entsprochen t'lerden kor.mte, wurden die übrigen„ soweit; darauf 

einzutreten war, mit der be?,"·eits zitierten Verfügung Nr„ 2086 vom 

22. September 1971 abgewiese~t 

Die Baulinien k<innen daher gemäss den bei den Akten liegenden 

Plänen festgesetzt werden„ 

Auf Antrag des Ka.ntonsingenieurs 

ver f ü ß t die BavAirektion: 

I. An der Zilrichstrasse lo Kl. Nr. 3, Gemeinde Mau.r_,. Ortsdurch­

fahrt-Binz, werden gemäss den bei den Akten liegenden Plänen Bauli­
nien festgesetzt. 

II. Die vorstehende Vez>fügung ist vom zuständigen Kreisingenieur 
im kantonalen Amtsblatt zu veröffentlichen. 
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III. Mitteilung an: 

- Gemeinderat Maur unter Beilage eines unterzeichneten Planexemplars 

- Sekretariat der Baudirektion 
- Amt fUr Regionalplanung 
- Kantonsingenieur 
- Rechtsa.bteilung des Tiefbauamtes (:i.~ ;..faoh) 

- Strasseninspelctor„ fUr sich und zuhanden des Kreisingenieurs I V., 
unter Beilage der Akten und des restlichen Plane2cemplars 

- BaulinienbUro des Strasseninspektorates 
- Archiv des Tiefbauamtes„ unter Beilage eines Doppels der unter-

zeichneten Pläne samt Grundeigentümervarzeichnis und Erläuterungen. 

Zürich„ den 10. Dezember 1971 
Mx•/ma 

FUr getreuen Auszug: 

Der Kanzleisekretär= 


